
 

1 
 

ERGEBNIS BERICHT

 
Ergebnisbericht der 

161. DSR-Sitzung 
vom 24. und 25. November 2011 

 

Folgende Tagesordnungspunkte wurden 
während der 161. DSR-Sitzung behandelt: 

• Überarbeitung 4. und 7. EU-Richtlinie/ 
Transparenz-Richtlinie 

• IASB ED/2011/4 Investment Entities 
• Request for Views – Agenda Consulta-

tion 
• Lagebericht 

 

Überarbeitung 4. und 7. EU-Richtlinie/ 
Transparenz-Richtlinie 

Der DSR erörtert die Vorschläge zur Ände-
rung der 4. und 7. EU-Richtlinie. Der DSR 
befürwortet die Zusammenfassung und ver-
besserte Übersichtlichkeit der Richtlinien. 
Des Weiteren wird das Harmonisierungsbe-
streben sowie die Abschaffung von Wahl-
rechten unterstützt. Auch die Überordnung 
des Wesentlichkeitskriteriums wird befürwor-
tet. 

Jedoch äußert der DSR auch einige grund-
sätzliche Bedenken: 

• Zum einen ist das Verständnis von "Unter-
nehmen von öffentlichem Interesse" nicht 
hinreichend zweckmäßig abgegrenzt. Eine 

solche Abgrenzung sollte bestimmte Grö-
ßenkriterien und die Art der Tätigkeit kom-
biniert berücksichtigen, jedoch nicht primär 
an der Kapitalmarktorientierung festge-
macht werden. 

• Zum anderen sind die Größenkriterien 
kaum zu beurteilen, wenn nicht verdeut-
licht wird, welcher Kreis bzw. Menge von 
Unternehmen von den Erleichterungen 
aufgrund der Richtlinienänderung profitie-
ren soll. Erst wenn dies klar wird, kann ret-
rograd die Zweckmäßigkeit der Größen-
grenzen beurteilt werden. 

• Des Weiteren hält der DSR es für nicht 
ausreichend, die Richtlinien nur zum Zwe-
cke von Erleichterungen für kleine Unter-
nehmen zu ändern. Auch für mittlere und 
große Unternehmen wären einige Ände-
rungen zweck- und zeitgemäß, was die 
Vorschläge jedoch im Grundsatz nicht 
vorsehen. Der DSR spricht sich dafür aus, 
hier den Fokus der Änderungen deutlich 
weiter zu fassen. 

• Außerdem wird kritisiert, dass es an einer 
Begründung dafür fehlt, welche Mitglieds-
taatenwahlrechte abgeschafft werden. Die 
Auswahl scheint erstens willkürlich und 
zweitens in Widerspruch zum EU-Konzept 
der grundsätzlichen Harmonisierung zu 
stehen. Ferner sieht der DSR beim sog. 
"country-by-country reporting" eine Willkür 
in der Festlegung zweier Industriezweige. 
Zudem bestehen Operationalisierungs-
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hürden - etwa die nicht eindeutige Definiti-
on staatlicher Stellen, die fehlende Beur-
teilungsmöglichkeit über die Wesentlich-
keit einer Zahlung für die empfangende 
Seite, und die Unklarheit darüber, welcher 
Umfang von Zahlungen im konsolidierten 
Bericht anzugeben ist. Daher wird dieser 
Berichtskomplex insgesamt als nicht 
durchdacht beurteilt und folglich abge-
lehnt. 

• Schließlich erkennt der DSR sprachliche 
Probleme bei den Richtlinientexten; so-
wohl im englischen Text als auch der 
deutschen Übersetzung finden sich unein-
heitliche oder von "bilanzierungsüblichen" 
Begriffen abweichende Bezeichnungen. 
Immerhin ist die sprachliche Verbesserung 
auch eine Zielsetzung der Vorschläge. 

Der DSR erörtert danach die Vorschläge zur 
Änderung der Transparenz-Richtlinie. 

Hierbei werden identische Bedenken und 
somit die Ablehnung des "country-by-country 
reporting" geäußert. Den Wegfall der Ver-
pflichtung zu Zwischenmitteilungen hält der 
DSR für praktisch kaum relevant, da die 
meisten Unternehmen mehr als die quartals-
mäßige Mindestberichtspflicht erfüllen, somit 
bei Wegfall dieser Pflicht vermutlich dennoch 
freiwillig und in unverändertem Umfang be-
richten würden. Schließlich wird geäußert, 
dass der Wegfall dieser Pflicht nur dann die 
gewollte Erleichterung bewirken würde, wenn 
die bisherige Zwischenberichtspflicht auf-
grund von Börsenordnungen bzw. Marktseg-
mentanforderungen zugleich abgeschafft 
würde, was nicht zu erwarten und auch nicht 
sinnvoll wäre. 

Zu beiden Vorschlägen wird der DSR gegen-
über dem BMJ bzw. BMF schriftlich Stellung 
nehmen. 

 

IASB ED/2011/4 Investment Entities 

Der DSR schließt die Diskussion und zu-
gleich seine Stellungnahme zum ED/2011/4 
ab. Inhaltlich wurden keine Aspekte hinzuge-
fügt oder geändert. 

 

Request for Views – Agenda Consultation 

Der DSR schließt auch die Diskussion und 
zugleich seine Stellungnahme zum Konsulta-
tionspapier ab. Inhaltlich wurden ebenso kei-
ne Aspekte hinzugefügt oder geändert. 

 

Lagebericht 

Der DSR beendet seine Diskussionen zur 
Überarbeitung der Deutschen Rechnungsle-
gungs Standards (DRS) zur Lageberichter-
stattung und beschließt einstimmig die Veröf-
fentlichung von E-DRS 27 „Konzernlagebe-
richt“. Ferner verabschiedet der DSR Anpas-
sungen an DRS 16 „Zwischenberichterstat-
tung“, die Folgeänderungen von E-DRS-27 
darstellen und überwiegend klarstellenden 
Charakter besitzen. Der Entwurf enthält eine 
Aufforderung zur Stellungnahme, einschließ-
lich eines Fragenkataloges von 20 Fragen. 
Die Frist zur Stellungnahme endet am 30. 
April 2012. 
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